
 
 
    
     

Benützungsvorschriften 
für den Kunstrasen 

 
1. Zum Kunstrasen muss man den Plattenweg vom Materialhaus  
    benützen. 
 

2. Der Kunstrasen darf nur mit sauberen Nocken- und 
Turnschuhen betreten werden.Schmutzige Fussball-
schuhe müssen zuerst an der Schuhwaschanlage  

    gereinigt werden. 
 
3. Es ist verboten spitze Trainingshilfen auf den Kunstrasen 
    zunehmen.   
 

4. Auf dem Kunstrasenplatz ist ein Kaugummi- und Ess-
verbot.Gesüsste Getränke (z.B Coca Cola,Eistee etc.) 
und der Pausentee sind auf den Zwischenräumen zu 
deponieren und zu konsumieren.                

 
5. Tore müssen mit den bereitgestellten Gewichte beschwert          

werden. 
    Nach dem Training oder Spiel müssen die Tore und Gewichte 
    ausserhalb des Kunstrasenplatzes platziert werden. 
 
6. Der Trainer oder Teamverantwortliche ist verpflichtet, nach der  

Benützung den Platz von Petflaschen und Klebebänder usw. zu 
säubern. 

    Alle Türen zum Kunstrasenplatz abzuschliessen.Ebenfalls ist er  
    verpflichtet das Flutlicht abzuschalten. 
 
8. Für Zuschauer ist das Betreten des Kunstrasens verboten. 
    ( Aufenthalt nur in den Zwischenräumen). 
 
9. Wie auf dem ganzen Areal der Sportanlage Rolli, ist auch auf dem  
    Kunstrasenplatz Rauchverbot. 
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